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Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Bildung, Ausbildung und  

Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen  

im Rahmen des Landesprogramms Neue Arbeit 

(Rahmenrichtlinie Prioritätsachse C) 

 

Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 

vom 31. März 2014 – VII 511- 

 

 

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes 

Schleswig-Holstein (MBW) wird folgende Richtlinie erlassen: 

 

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

 

1.1 Mit den in der Prioritätsachse C (Investitionen in Bildung, Ausbildung und Be-

rufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen) des Landesprogramms 

Neue Arbeit zusammengefassten, mit Unterstützung aus dem Europäischen Sozial-

fonds (ESF) finanzierten Förderangeboten (Aktionen), soll der direkte Übergang von 

Jugendlichen von der Schule in den Beruf verbessert, KMU (kleine und mittlere Un-

ternehmen) in ihren Ausbildungsaktivitäten unterstützt und die Weiterbildung von 

Beschäftigten in KMU gefördert werden. Darüber hinaus soll ein Beitrag zur Integra-

tion von benachteiligten jungen Menschen in Schule bzw. Beruf oder Ausbildung ge-

leistet werden.  

 

Ziele der Förderung sind insbesondere: 

- Verbesserte Anschlussperspektiven junger Menschen am Übergang Schule-

 Beruf; 

- Verbesserung der beruflichen Perspektiven von abbruchgefährdeten Auszu-

 bildenden und Ausbildungsabrecherinnen  und  -abbrechern; 

- Erhöhung der beruflichen Weiterbildungsbeteiligung; 

- Verbesserung der Ausbildungskapazität von KMU. 

 

1.2 Die Förderung durch das Land Schleswig-Holstein erfolgt durch die Gewäh-

rung von Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie, der ergänzenden Förderkri-

terien für die in Nummer 2.1 aufgeführten Aktionen, der Verwaltungsvorschriften zu  
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§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) i. V. m. den Allgemeinen Nebenbestimmungen 

zu § 44 LHO, der für das Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung maß-

geblichen Bestimmungen des ESF sowie des von der Europäischen Union geneh-

migten „Operationelles Programm des Landes Schleswig-Holstein für den Europäi-

schen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 - 2020“.  

 

1.3 Ein Rechtsanspruch der Antragstellerin bzw. des Antragstellers auf die Ge-

währung der Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde (Nummer 7.1.1) 

entscheidet über Anträge auf Zuwendungen nach pflichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

  

 

2    Gegenstand der Zuwendung:  

 

2.1 Im Rahmen dieser Richtlinie fördert das Land insbesondere: 

 

2.1.1 Vorhaben zur Verbesserung der für die Aufnahme einer Ausbildung oder Er-

werbstätigkeit notwendigen Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit von Ju-

gendlichen (Handlungskonzept PLuS: Praxis, Lebensplanung und Schule); 

2.1.2 Verbesserung der beruflichen Integrationschancen von benachteiligten jungen 

 Menschen unter 25 Jahren (Produktionsschulen); 

2.1.3 Vorhaben zur Beratung und Betreuung ausbildender Betriebe und  

 Jugendlicher während der Ausbildung;  

2.1.4 Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten in KMU; 

2.1.5 überbetriebliche Lehrlingsunterweisung im Handwerk. 

 

2.2 Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Aktionen ist in den ergänzenden 

Förderkriterien geregelt. Diese können bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein 

(Nummer 7.1.1) oder im Internet unter www.ib-sh.de/xx angefordert werden. 

 

3 Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsempfänger 

 

3.1 Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger können alle Stel-

len außerhalb der Landesverwaltung sein, insbesondere: 

 

- Beschäftigungs-, Bildungs- und Qualifizierungsträger, 

- Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

- Rechtsfähige Anstalten öffentlichen Rechts 

- rechtsfähige Vereine, 

- Stiftungen, 

- Beschäftigte in KMU. 

 

3.2 Näheres regeln die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien. 
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4 Zuwendungsvoraussetzungen 

 

4.1 Fördermöglichkeiten der Europäischen Union (außerhalb der schleswig-

holsteinischen ESF-Förderung), des Bundes und anderer Zuwendungsgeberinnen 

bzw. Zuwendungsgeber sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Der Gesamtbetrag 

aller Zuwendungen darf die tatsächlich entstandenen Gesamtausgaben nicht über-

schreiten. Werden mögliche Zuschüsse anderer Zuwendungsgeberinnen bzw. Zu-

wendungsgeber nicht beantragt, erfolgt eine fiktive Anrechnung. 

 

4.2 Eine Förderung wird nur für solche Vorhaben gewährt, mit denen vor Erteilung 

des Zuwendungsbescheides bzw. vor Antragstellung noch nicht begonnen wurde. 

Ausnahmen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Investitionsbank 

Schleswig-Holstein. 

 

4.3 Die Bestimmungen des Landesmindestlohngesetzes (Gesetz- und Verord-

nungsblatt, 28. November 2013, GVOBl. Schl.-H. S. 404ff.) sind von den Zuwen-

dungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfängern einzuhalten. Eine entspre-

chende Erklärung ist im Antragsverfahren abzugeben.  

 

4.4 Die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Berücksichtigung des 

Gleichstellungsaspekts sind bei der Planung, Durchführung und Begleitung der ge-

förderten Vorhaben sicherzustellen. Darüber hinaus ist das Verbot der Diskriminie-

rung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu berücksichtigen.  

 

4.5 Die Antragstellung beinhaltet das Einverständnis, dass alle im Zusammen-

hang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten vom Land Schleswig-Holstein 

bzw. von der Investitionsbank Schleswig-Holstein auf Datenträger gespeichert und 

von der Landesregierung oder in ihrem Auftrag für Zwecke der Statistik und der Er-

folgskontrolle für die Wirksamkeit des Förderprogramms ausgewertet, an den 

Schleswig-Holsteinischen Landtag und an Einrichtungen des Landes, des Bundes 

und der Europäischen Union weitergeleitet und Auswertungsergebnisse veröffentlicht 

werden. 

 

4.6 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger verpflichten 

sich, die für statistische Zwecke, die Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit des Förder-

programms (Monitoring), für etwaige erforderliche Nachbefragungen von Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern sowie für die wissenschaftliche Evaluierung des „Landes-

programms Neue Arbeit“ erforderlichen Daten zu erheben und entsprechend den im 

Zuwendungsbescheid festgelegten Vorgaben und Fristen an die Investitionsbank 

Schleswig-Holstein zu übermitteln.  

Die Übermittlung der Monitoringdaten an die Bewilligungsbehörde ist elektronisch 

vorzunehmen. Dabei sind Mikrodatensätze für jeden Teilnehmenden zu übermitteln.  

Zum Zwecke einer etwaigen erforderlichen Nachbefragung von Teilnehmerinnen 

bzw. Teilnehmern und sonstigen geförderten Beteiligten an den Vorhaben oder für 

die Evaluierung der geförderten Vorhaben, haben die Zuwendungsempfängerinnen 
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bzw. Zuwendungsempfänger auch für die Bereitstellung von deren Adressen, Tele-

fonnummern oder anderen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme Sorge zu tragen. 

 

4.7 Die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof, der Landes-

rechnungshof Schleswig-Holstein, die Prüfbehörde beim Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit, Verkehr und Technologie, die Bescheinigungsbehörde beim Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie, die Verwaltungsbehörde im Ministerium 

für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie sowie die Investitionsbank Schles-

wig-Holstein sind berechtigt, die Durchführung der aus dieser Richtlinie geförderten 

Vorhaben zu prüfen. Das Prüfrecht dieser Einrichtungen erstreckt sich dabei auch 

auf die Prüfung der Durchführung der Vorhaben vor Ort bei den Zuwendungsemp-

fängerinnen bzw. Zuwendungsempfängern. 

 

4.8 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger sind nach Arti-

kel 115 Abs. 3 der Verordnung der (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. der EU L 347 vom 20. Dezem-

ber  2013) und dem Anhang XII (Information und Kommunikation über die Unterstüt-

zung aus den Fonds), 2.2. der o.g. Verordnung verpflichtet:  

 

1. bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen auf die Unterstützung 

des Vorhabens aus den Fonds wie folgt hinzuweisen: 

a) durch die Verwendung des Unionslogos unter Berücksichtigung der technischen 

Charakteristika, die in dem von der Kommission nach Artikel 115 Absatz 4 ange-

nommenen Durchführungsrechtsakt festgelegt sind, und einen entsprechenden Hin-

weis auf die Union; 

b) durch einen Hinweis auf den Fonds oder die Fonds, aus dem bzw. aus denen das 

Vorhaben unterstützt wird. 

 

2. Während der Durchführung eines Vorhabens die Öffentlichkeit über die Unterstüt-

zung aus den Fonds wie folgt zu informieren: 

a) Existiert eine Website des Begünstigten, wird auf dieser eine kurze Beschreibung 

des Vorhabens eingestellt, die im Verhältnis zu dem Umfang der Unterstützung steht 

und in der auf die Ziele und Ergebnisse eingegangen und die finanzielle Unterstüt-

zung durch die Union hervorgehoben wird. 

b) Bei Vorhaben, die im Rahmen einer Projektförderung gefördert werden, wird we-

nigstens ein Plakat (Mindestgröße A3) mit Informationen zum Projekt, mit dem auf 

die finanzielle Unterstützung durch die Union hingewiesen wird, an einer gut sichtba-

ren Stelle etwa im Eingangsbereich eines Gebäudes angebracht. 

 

3. Bei aus dem ESF unterstützten Vorhaben ist sicherzustellen, dass die an einem 

Vorhaben Teilnehmenden über diese Finanzierung unterrichtet worden sind. 

Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung eines Vorhabens beziehen und für die 

Öffentlichkeit oder für Teilnehmende verwendet werden, einschließlich der diesbe-

züglichen Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, enthalten einen Hinweis 
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darauf, dass das operationelle Programm aus dem Fonds oder den Fonds unter-

stützt wurde. 

 

Entsprechendes gilt für Förderungen aus Mitteln des Landes im Rahmen des Lande-

sprogramms Neue Arbeit. 

 

4.9 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger müssen sich 

damit einverstanden erklären, dass sie in die vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Technologie nach Artikel 115 (2) der Verordnung der (EU) Nr. 

1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 

(ABl. der EU L 347 vom 20. Dezember  2013) zu veröffentlichende Liste der Vorha-

ben mit den im Anhang XII festgelegten Mindestinformationen aufgenommen wer-

den. Darin werden die geförderten Einzelpersonen nicht namentlich genannt. 

 

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

 

5.1 Die Zuwendungen werden im Rahmen von Projektförderungen als Anteilfinan-

zierung mit Höchstbetragsbegrenzung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschus-

ses gewährt.  

 

5.2 Bemessungsgrundlage sind die auf der Grundlage eines Kosten- und Finan-

zierungsplans nachweisbaren und angemessenen zuwendungsfähigen Ausgaben, 

die unter Anlegung eines strengen Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftliche und 

zweckmäßige Durchführung des Vorhabens unmittelbar entstehen.  

5.3 Zuwendungsfähige Ausgaben sind Personalausgaben und Sachausgaben, 

die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben stehen und der 

Erreichung des Zuwendungszwecks dienen. Von der Möglichkeit der Pauschalierung 

von Ausgaben im Sinne der Ziffer 2.5 VV zu § 44 LHO wird in den nach dieser För-

derrichtlinie förderbaren Vorhaben Gebrauch gemacht. Soweit in einzelnen Aktionen 

Pauschalen eingesetzt werden, gelten die auf dieser Grundlage berechneten Beträ-

ge als förderfähige Ausgabe. 

 

5.4 Alle Einnahmen, wie z.B. Beiträge und Gebühren, die im Rahmen des Zuwen-

dungszwecks erwirtschaftet werden, sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zu-

wendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. 

5.5 Näheres regeln die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien und die Bestim-

mungen und Regelungen im jeweiligen Zuwendungsbescheid. 

 

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

 

6.1 Die ergänzenden Förderkriterien mit den förderspezifischen Regelungen für 

die Ausgestaltung der Aktionen nach Nummer 2.1.1 bis 2.1.5 sind zu beachten, sie 

gelten nur in Verbindung mit den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie. 
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6.2 Die einzelnen Aktionen werden während der Förderperiode evaluiert, um die 

Erreichung der messbaren Ziele zu überprüfen und diese an die aktuellen Entwick-

lungen anzupassen.  

Näheres regeln die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien und die Bestimmungen 

und Regelungen im jeweiligen Zuwendungsbescheid. 

 

7 Verfahren 

 

7.1 Antragstellung 

 

7.1.1 Bewilligungsbehörde (Zwischengeschaltete Stelle) ist die Investitionsbank 

Schleswig-Holstein, Fleethörn 29-31, 24103 Kiel. 

Weitergehende Informationen über die Aktionen, für die aktuell Anträge gestellt wer-

den können, stehen im Internet unter www.ib-sh.de/neue-arbeit bereit. Eine Beratung 

über die Aktionen erfolgt unter Tel. (0431) 9905-2222. 

 

7.1.2 Die Zuwendung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag auf Förderung ist vor Be-

ginn des Vorhabens an die Investitionsbank Schleswig-Holstein zu richten. 

 

7.1.3 Antragsformulare können bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein oder im 

Internet unter www.ib-sh.de/neue-arbeit angefordert werden. 

 

7.1.4  Im Landesprogramm „Neue Arbeit“ werden für alle Aktionen entweder in er-

gänzenden Förderkriterien oder in Aufforderungstexten zu den Ideenwettbewerben 

die Kriterien zur Projektauswahl veröffentlicht. Sie enthalten gegebenenfalls auch die 

Gewichtung der einzelnen Auswahlkriterien bzw. Informationen zum Auswahlverfah-

ren. 

 

Der bzw. die für das Förderprogramm zuständige Fachminister bzw. Fachministerin 

trifft nach Einbindung der ESF Verwaltungsbehörde eine Förderentscheidung soweit 

der Betrag der vorgesehenen ESF-Unterstützung unter 500.000 Euro je Vorhaben 

liegt. Bei Vorhaben mit einer vorgesehen EU-Unterstützung ab 500.000 Euro be-

schließt das Kabinett über den Vorschlag zur Verwendung der Mittel. Die Bewilli-

gungsbehörde nimmt sodann für die ausgewählten Vorhaben die abschließende An-

tragsbearbeitung vor.   

 

7.1.5  Ein Vorhaben kann nur dann gefördert werden, wenn der Bewilligungsbehör-

de keine Hinweise darauf vorliegen, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsführung 

beim Zuwendungsempfänger  bzw. bei der Zuwendungsempfängerin nicht gesichert 

ist.  

 

7.1.6 Näheres regeln ggf. die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien. 

 

 

7.2 Bewilligung und Auszahlung  
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7.2.1 Über die Gewährung der Zuwendung bzw. über die Ablehnung eines Antrages 

erhalten die Antragstellerinnen bzw. Antragsteller einen schriftlichen Bescheid. Wenn 

die EU-Anforderungen zur eCohesion erfüllt sind, erhält der Zuwendungsempfänger 

bzw. die Zuwendungsempfängerin  mit dem Bewilligungsbescheid die Möglichkeit, 

einen rein elektronischen Informationsaustausch mit der Bewilligungsbehörde vorzu-

nehmen („eCohesion“). Der Zugang für diese elektronische Abwicklung des Zuwen-

dungsverfahrens erfolgt internetbasiert mittels schriftlich mitgeteilter Zugangsdaten.  

 

7.2.2 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt auf der Grundlage der nachgewiese-

nen tatsächlich getätigten Ausgaben.  

 

7.2.3 Auszahlungsanträge können grundsätzlich alle drei Monate gestellt werden. 

Wendet der Zuwendungsempfänger bzw. die Zuwendungsempfängerin  eCohesion 

an, kann die Übermittlung elektronisch erfolgen. 

Näheres regeln gegebenenfalls die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien.  

Die Vordrucke für die Auszahlungsanträge können bei der Investitionsbank Schles-

wig-Holstein oder im Internet unter www.ib-sh.de/neue-arbeit angefordert werden. 

 

7.2.4 Der konkrete Auszahlungszeitpunkt kann im Einzelfall vom Zahlungseingang 

entsprechender ESF-Mittel beim Land Schleswig-Holstein abhängen. 

 

7.3 Nachweis der Verwendung 

 

7.3.1 Die Verwendung der Zuwendung ist in Form eines Sachberichts und eines 

zahlenmäßigen Nachweises innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Bewilli-

gungszeitraums nachzuweisen. Im zahlenmäßigen Nachweis sind die gesamten er-

haltenen Einnahmen und die tatsächlich entstandenen Ausgaben entsprechend der 

Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen.  

Bei mehrjährigen Bewilligungszeiträumen sind der Sachbericht und der zahlenmäßi-

ge Nachweis für jedes Haushaltsjahr jeweils bis zum 31. März des Folgejahres der 

Investitionsbank Schleswig-Holstein vorzulegen. Wendet der Zuwendungsempfänger 

bzw. die Zuwendungsempfängerin eCohesion an, kann die Übermittlung elektronisch 

erfolgen. 

 

7.3.2 Abweichend von Nummer 7.3.1 besteht der Verwendungsnachweis für die 

Förderung der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten in KMU, sofern die Be-

schäftigten Zuwendungsempfänger sind, aus der Teilnahmebescheinigung, einer 

Durchschrift bzw. Kopie der ausgestellten Rechnung des Weiterbildungsträgers, ei-

ner Kopie des Zahlungsnachweises des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin sowie 

einer Kopie des Zahlungsnachweises durch die Beschäftigte bzw. den Beschäftigten. 

 

7.3.3 Abweichend von Nummer 7.3.1 haben die Handwerkskammern für die über-

betriebliche Lehrlingsunterweisung im Handwerk jeweils einen Gesamtverwen-

dungsnachweis über die im Bewilligungszeitraum in ihrem Bezirk durchgeführten 

http://www.ib-sh.de/neue-arbeit
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Lehrgänge zu erstellen. Dazu ist die Gesamtzahl der Teilnehmerstunden, aufge-

schlüsselt nach Grund- und Fachstufe, mitzuteilen. Der Verwendungsnachweis ist 

der Bewilligungsbehörde bis zum 31. März des Folgejahres vorzulegen. Es ist der 

Nachweis zu führen, dass der Eigenanteil mindestens ein Drittel der insgesamt zu-

wendungsfähigen Ausgaben beträgt. 

 

7.3.4 Die Vordrucke für die Verwendungsnachweise können bei der Investitions-

bank Schleswig-Holstein oder im Internet unter www.ib-sh.de/neue-arbeit angefor-

dert werden. 

 

7.4 Zu beachtende Vorschriften 

 

Betrugsprävention 

 

7.4.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 

den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhe-

bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwen-

dung gelten die VV/VV-K zu § 44 LHO i.V.m. der entsprechenden Regelung des 

Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116 bis 117 a), soweit in dieser Richtlinie nicht Ab-

weichungen zugelassen sind. 

 

7.4.2 Die im Antrag und im weiteren Verfahren anzugebenden Tatsachen sind sub-

ventionserheblich im Sinne der §§ 263 und 264 des Strafgesetzbuches und des 

Landessubventionsgesetzes vom 11. November 1977 (GVOBl. Schl.-H. S. 489). Die 

subventionserheblichen Tatsachen werden dem Zuwendungsempfänger bzw. der 

Zuwendungsempfängerin im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens als 

subventionserheblich bezeichnet. 

 

7.4.3 Nach § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037) 

sind für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder 

das Belassen einer Subvention auch Scheingeschäfte und Scheinhandlungen straf-

rechtlich relevant.  

 

7.4.4 Ändern sich die subventionserheblichen Tatsachen im Laufe der Subventi-

onsgewährung, ist dies der Investitionsbank Schleswig-Holstein unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen. 

 

7.5 In besonders begründeten Einzelfällen kann die Verwaltungsbehörde im Mi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie im Einvernehmen mit dem 

Finanzministerium Ausnahmen zulassen.  

 

8 Inkrafttreten  

 

Diese Richtlinie tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft und tritt am  
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31. Dezember 2022 außer Kraft. Sie gilt für alle ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

gestellten Anträge. 


